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Vorwort – Einführung 

In der Verlautbarung der BStBK über die Erstel-
lung von JA werden die Berufsangehörigen dar-
auf hingewiesen, dass sie in ihrer Praxis Rege-

lungen einführen müssen, die gewährleisten, 
dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung 
eines Jahresabschlusses einschließlich der Be-

richterstattung die gesetzlichen Vorschriften und 
fachlichen Regelungen beachtet werden. Dies 
ist nicht neu, den schon § 55b WPO verlangt 

dies. 

Das aktuelle wp.net Qualitätssicherungs-

Handbuch Erstellung von Jahresabschlüssen  

ren, was der Wirtschaftsprüfer oder Steuerbera-

ter mit seinen unterschiedlichen Bescheinigun-

gen meint. 

Inzwischen hat sich auch die Wirtschaftsprüfer-

kammer zur Verwendung des Standards im 

Doppelpack geäußert: Die Verlautbarung der 

Bundessteuerberaterkammer enthält keine Aus-

sagen, die bei Anwendung durch einen Wirt-

schaftsprüfer / vereidigten Buchprüfer zu einer 

Verletzung von Berufspflichten führen würden. 

Die Bundessteuerberaterkammer hat nun fol- 

 

wurde wegen des IDW S 7 bzw. der 

Bundesteuerberaterkammer neu gefasst. 

Wp.net hat sich entschieden, der Verlautbarung 

der Bundessteuerberaterkammer zu folgen, weil 

die Transparenz des BStBK-Standards den 

Vorzug bietet, der Erwartungslücke entgegen-

zuwirken. Der IDW S 7 ist nicht frei zugänglich 

und muss käuflich erworben werden. Es ist 

kaum zu erwarten, dass die Öffentlichkeit den 

IDW S 7 käuflich erwerben wird, um zu erfah  

gende handelsrechtliche Auftragstypen ausfin-

dig gemacht und dazu auch Musterbescheini-

gungen vorgestellt. 

Zwar hätten manche in der Kammer ganz gerne, 

dass alle WPs und vBPs bei Ihrer Arbeit Bezug 

auf den IDW S 7 nehmen. Der IDW S 7 hat aber 

den großen Nachteil: Der Standard ist ur-

heberrechtlich geschützt und deswegen läuft 

man Gefahr, bei Verwendung zum Abbau der 

Intransparenz sich mit IDW Forderungen kon- 
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frontiert zu sehen. Dies hat wp.net schon mal 

bei der Verwendung eines Entwurfs zu spüren 

bekommen. 

Die Verlautbarung der BStBK ist urheberrecht-
lich nicht geschützt. Dieser Schutz macht auch 
keinen Sinn, wenn man als „Fachbehörde“ 
möchte, dass deren Verlautbarung angewendet 

und eingehalten wird. Da wegen der Öffentlich-
keit die Adressaten erfahren, ob und welche 
Beurteilungen die Ersteller abgeben, wird bei 
der Verwendung der Verlautbarung der Erwar-
tungslücke vorgebeugt. Trotzdem ist der neue  

BStBK-Verlautbarung ist inhaltlich weitgehend 
mit IdW S 7 abgestimmt. Die Vorgaben für das 
Musterhandbuch basieren auf der Verlautbarung 
der BStBK, an der auch wp.net durch Eingaben 
mitgewirkt hat. 

Ergänzend zum S 7 hat die Bundessteuerbera-
terkammer auch Musterformulierungen für Be-

scheinigungen von steuerlichen Jahresab-
schlüssen vorgestellt. 

Das Handbuch brauchen Sie für jede Erstel-
lungsarbeit. Für jeden Mandanten kopieren Sie 
das Handbuch in das Verzeichnis. 

Job 1 - Erstellung ohne Beurteilungen 
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Gegenstand dieser 

Auftragsart ist die Entwick-

lung der Bilanz und GuV aus 

den ungeprüften Konten, 

Salden und 

Bestandsnachweisen unter 

Berücksichtigung der 

erteilten Auskünfte und 

gegebenenfalls bei 

KapG/KapG & Co. die 

Erstellung des Anhangs 

(IDW/BStBK Rz 32). Dabei 

können die vorgelegten 

Unterlagen ohne Beurteilung  

der Ordnungsmäßigkeit oder einer Plausibili-

tätsbeurteilung übernommen werden. Die 

Berufsangehörigen tragen nur die Verantwor-

tung für die richtige Ableitung zu einem geset-

zeskonformen Jahresabschluss. Nicht entdeck-

te Mängel in den Unterlagen und Informationen 

sowie die sich daraus ergebenden Folgen fal-

len insoweit nicht in den Verantwortungsbe-

reich des Berufsangehörigen (IdW/BStBK Rz 

33). 

Auch Abschlussbuchungen, zum Beispiel die 

Berechnung von Abschreibungen, Wertberich-

tigungen, Rückstellungen, können auf Basis der 

vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte 

vorgenommen werden, ohne dass deren 
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Richtigkeit zu beurteilen ist (IdW/BStBK Rz 

35). 

Ergeben sich aber aus den vorgelegten Unter-

lagen „offensichtliche" Unrichtigkeiten, dann ist 

der Berufsangehörige verpflichtet, den Man-

danten auf die offensichtlichen Unrichtigkeiten 

hinzuweisen, Vorschläge zur Korrektur zu 

unterbreiten und gegebenenfalls auf deren 

Umsetzung zu achten (IdW/ BStBK Rz 36). 

Nach Beseitigung der offensichtlichen Unrich-

tigkeiten muss der Jahresabschluss in seiner 

Gesamtaussage am Ende schlüssig sein. 

Der Auftrag erstreckt sich auch nicht auf die 

Beurteilung der Angemessenheit und Funktion 

des internen Kontrollsystems sowie der Ord-  

nungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere 

gehören die Beurteilung der Inventuren, der Pe-

riodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewer-

tung nicht zum Auftragsumfang (IdW/BStBK Rz 

34). 

Um die Erwartungslücke der Adressanten nicht 

entstehen zu lassen oder entgegenzuwirken, 

sollte der Bericht dazu genutzt werden. Die Be-

grenztheit einer solchen Erstellungsarbeit deut-

lich zu machen. 

 

Job 2 - Erstellung 

mit 

 
 

Plausibilitätsbeurteilungen 

 

Bei der Abschlusserstellung mit Beurteilung 

der Plausibilität der vorgelegten Unterlagen 

werden neben der eigentlichen Erstellungstä-

tigkeit Befragungen und analytischen Beurtei-

lungen (IdW/BStBK Rz 37) vorgenommen. Die 

Plausibilitätsbeurteilungen sollen dem 

Berufsangehörigen mit einer gewissen Sicher-

heit die Feststellung ermöglichen, dass ihm 

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, 

die gegen die Plausibilität der vorgelegten Bele-

ge, Bücher und Bestandsnachweise in allen für 

den Jahresabschluss wesentlichen Belangen 

sprechen (IdW/BStBK Rz 37). Eine weiter ge-

hende Beurteilung von erhaltenen Auskünften 

und sonstigen Nachweisen wird nur für erforder-

lich gehalten, wenn Grund zu der Annahme be-

steht, dass diese Informationen wesentliche fal- 
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sche Aussagen enthalten oder wenn Hinweise 

auf falsche Auskünfte vorliegen. 

Nach IdW/BStBK Rz 40 werden zur Beurtei-

lung der Plausibilität regelmäßig zumindest 

folgende Maßnahmen für erforderlich 

gehalten: 

 Befragung nach den angewandten Ver-

fahren zur Erfassung und Verarbeitung 

von Geschäftsvorfällen im Rechnungs-

wesen (IKS-Frage) 

 Befragung zu allen wesentlichen 

Abschlussaussagen (Siehe 

Planungsmemo) 

 analytische Beurteilung der einzelnen 

Abschlussaussagen (zum Beispiel Ver-

gleiche mit Vorjahreszahlen, innerbe  

triebliche und externe Kennzahlenverglei-

che) 

 Befragung nach Gesellschafter- bzw. Auf-

sichtsratsbeschlüssen mit Bedeutung für 

den Jahresabschluss 

 Abgleichung des Gesamteindrucks des 

Jahresabschlusses mit den im Verlauf der 

Erstellung erlangten Informationen 

Die Checkliste für die Erstellung von Jahresab-

schlüssen mit Plausibilitätsbeurteilung des ge-

meinsamen Arbeitskreises der BStBK und des 

DStV e. V. hat weiterhin Gültigkeit, soll jedoch 

noch in diesem Jahr überarbeitet werden. Der 

IDW S 7 verweist auf den Fragenkatalog zum PS 

900 „Prüferische Durchsicht“ 

Job 3 - Erstellung mit umfassenden Beurteilungen 

Die Grundsätze zur Jahresabschlusserstellung 

mit umfassenden Beurteilungen haben sich vor 

allem dadurch geändert, dass sich die Aussage 

zur Ordnungsmäßigkeit nur noch auf die 

„vorgelegten Unterlagen" bezieht." In Bezug auf 

die vorgelegten Unterlagen muss der 

Berufsangehörige aber eine hinreichende Si-

cherheit über die Ordnungsmäßigkeit dieser 

Unterlagen erlangen. 

Anders als bei der Auftragsart Plausibilisierung 

der Unterlagen umfasst die Erstellung mit um-

fassenden Beurteilungen die Beurteilung der 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der 

Angemessenheit sowie der Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems. 

Nach IdW S 7 sollen die Beurteilungen nach 

Art und Umfang wie bei der Abschlussprü-

fung vorgenommen werden (IdW Rz 46); die-

ser Hinweis ist in der Verlautbarung des 

BStBK nicht enthalten.  

 

 

© 2020 wp.net e.V. München Info@wp-net.com 

Tel.: +49 (0)89 552693-44 Fax:-46 www.wp-net.com 

Seite 5 von 8 

http://wp.net/
mailto:Info@wp-net.com
http://www.wp-net.com/


Anwender-Handbuch 04-Erstellung 

Sofern der Berufsangehörige die Buchführung 

oder Teile davon übernommen hat, entfallen 

Beurteilungen zur Ordnungsmäßigkeit der 

Buchführung. 

Als geeignete Maßnahmen zur Beurteilung der 

Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, 

Bücher und Bestandsnachweise werden ge-

nannt (IdW/BStBK Rz 49): 

 Soweit die Vorräte des Unternehmens 

von wesentlicher Bedeutung für den Jah-

resabschluss sind, muss – soweit durch-

führbar – die körperliche Bestandsauf-

nahme beobachtet werden' 

 Es ist vom Berufsträger zu entscheiden, 

ob Saldenbestätigungen bei Forderungen  

und Verbindlichkeiten sowie Bank-und 

Rechtsanwaltsbestätigungen einzuholen 

sind, um hinreichende Sicherheit darüber 

zu erlangen, dass die vorgelegten Unterla-

gen keine wesentlichen Fehler enthalten. 

 Zur Bewertung der Vermögensgegen-

stände und Schulden sowie zur Bildung 

und Bewertung von Rückstellungen müs-

sen Informationen über die bestehenden 

Risiken eingeholt und geschätzt werden. 

Dazu ist zu veranlassen, dass risikobehaf-

tete VG bei der Aufstellung der Inventare 

gesondert erfasst werden. Ferner sind Ver-

träge über Liefer- und Leistungsbeziehun-

gen auf ungewisse Verbindlichkeiten und 

auf drohende Verluste zu untersuchen. 

Job 4 - Erstellung mit abweichenden Aufträgen 

Die Stellungnahme der BStBK enthält als zu-

sätzliche Auftragsart die Jahresabschlusser-

stellung bei einem „abweichenden Auftrag". 

Diese Auftragsart betrifft Fälle, in denen der 

Auftraggeber die Buchführung erstellt und der 

Berufsangehörige bestimmte Posten und 

Unterlagen einer umfassenden Beurteilung 

unterzogen oder auf die Plausibilität hin be-

urteilt hat, wesentliche andere Posten aber 

nicht beurteilt wurden. Dann kann vom Grund-

satz her nur eine Bescheinigung wie bei der 

Erstellung des Jahresabschlusses ohne Be-

urteilung erteilt werden. In diesem Fall sollte in 

der Bescheinigung auf die durchgeführte Be  

urteilung und deren Ergebnisse hingewiesen 

werden (BStBK Rz 50). 

Werden hingegen bestimmte Posten und 

Unterlagen einer umfassenden Beurteilung 

unterzogen und die übrigen Posten auf Plau-

sibilität hin beurteilt, kann nur eine Bescheini-

gung wie bei der Erstellung des Jahresab-

schlusses mit Plausibilitätsbeurteilungen erteilt 

werden. Auch in diesem Fall sollte darauf hin-

gewiesen werden, welche Posten umfassend 

beurteilt worden sind und zu welchen Ergeb-

nissen diese Beurteilungen geführt haben 

(BStBK Rz 50). 
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Start 

Für jeden 

Erstellungsauftrag 

brauchen Sie 

grundsätzlich den 

gesamten Ordner. 

Welche Dateien Sie dann im Einzelfall 

bearbeiten, dies ergibt sich im Verlauf der 

Erstellung. Den die Vielfalt der Aufträge ist 

durch die unterschiedlichen Gestaltungen 

groß. 

Kopieren Sie deswegen das Handbuch in das 

Verzeichnis des Mandanten, z.B. 

C:\Mandant\2010\.... Sie starten dann Pro-

gramm im Hauptverzeichnis \QSHB-04-erst\mit 

der Exceldatei QSHB-04-JA_Erst.xls. 

Nach dem Aufruf dieser Datei erhalten Sie die 

rechts oben angezeigte Auswahlplattform. 

Neben allgemeinen Hinweisen zum Sinn und 

Unsinn eines QSS finden Sie dort auch dieses 

Anwender-Handbuch abgelegt. Aber auch den 

Startkopf in die Erstellung finden Sie hier. 

Dieses Handbuch ist Leitfaden und Hilfe für die 

Erstellungsdokumentation gleichzeitig. Durch 

die Verlinkung, auch als Hyperlinks bekannt, 

können Sie hier jederzeit zurückklicken. Sie 

werden aber auch durch die Erstellung und die 

Berichterstattung geführt. Auch in den Dateien 

finden Sie Verlinkungen und kommen so ohne 

Suchen zu den Arbeitspapieren. Auch hier ist 

im ersten Schritt die Bürokratie zu bedienen 

Gehen Sie also „Zum Auftragswesen“ und sie 

erhalten die gesamte Dokumentationspalette, 

von der Auftragsannahme, über das ABS, in 

die Planung, usw. 

Die zu übernehmenden Aufgaben sollten vor 

Auftragsannahme eindeutig festgelegt sein. 

Dazu verwenden Sie das passende ABS aus 

und beschreiben Sie darin den Tätigkeitsum- 

 

fang in der Auftragsbestätigung konkret. Nach 

der Verlautbarung des BStBK muss – im 

Gegensatz zu IdW S 7 –diese AB lediglich bei 

der erstmaligen Auftragsannahme „getan wer-

den. Später kann, wenn sich nichts Gravierendes 

ändert (zB Übergang von Plausibilisierung auf 

umfassende Beurteilung) ohne ABS erstellt 

werden. 

Auf der nächsten Seite sehen Sie die adminis-

trativen Dokumente. Da wir uns ab 2011 mit 

dem HGB-BilMoG beschäftigen müssen, haben 

wir diese gesetzliche Grundlage hier eingebaut. 

Die Änderungen durch HGB-BilMoG sind invers 

dargestellt. Die WPs/vBPs haben auch bei dieser 

Aufgabe die allgemeinen Grundsätze der WPO 

und Berufssatzung (auch die Unabhängigkeit) zu 

beachten. Deswegen ist der Auftragsannahme 

der Erstellung voran gestellt. Zu jeden Auftrag 

gehört grundsätzlich auch ein Auf-

tragsbestätigungsschreiben. Dieses ABS ge-

winnt wegen der sehr unterschiedlichen Auf-

tragslagen eine besondere Wichtigkeit. Abhängig 

von der Art der Erstellung sind die An-

forderungen auszurichten. Wir stimmen mit dem 

IDW überein, dass eine umfassende Beurteilung 

dann nicht möglich ist, wenn der Berufsträger an 

der Erstellung bereits mitgewirkt hat. Es kann 
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also keine Bescheinigung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Buchhaltung geben, wenn diese 

Buchführung vom Ersteller selbst erstellt wur-

de. 

Der Umfang der Planung ist auch wieder ab-

hängig vom Auftrag, ebenso von den Antwor-

ten zum Business-Understanding und der Risi-

koanalyse. 

Je nach Bescheinigungslage bearbeiten Sie 

diese Dateien. Am wenigsten brauchen Sie für 

Fall 1, weil bei dieser Sie nur formale Vorga-

ben eingehalten werden müssen. Z.B. ob die 

Bilanz auch Vorjahreszahlen ausweist. Sind 

die gesetzlichen Gliederungsvorschriften ein-

gehalten. Z.B. Wurde noch nicht eingezahltes 

Stammkapital gegen Gezeichnetes Kapital of-

fen verrechnet 

Rufen Sie nach der Auftragsannahme die be-

nötigen Auftrag auf, dann erhalten Sie das un-

ten stehende Bild. Die Regelungen in der lin  

ken Spalte (AA) (Erste Stufe eines QSS) Zum 

Thema wie Going Concern oder normentspre-

chender Jahresabschluss sollte der Fachmann 

„WP“, v“BP“ oder Stab kennen. Aber weitere 

Formalien sollten auch bei ohne Beurteilungen 

beachtet werden. Deswegen haben wir einen 

Leitfaden vorgeschaltet 

Wenn Sie auf der Excelplattform wieder einen 

Schritt zurückgehen wollen, klicken Sie einfach 

links oder rechts oben auf „zurück“. 

Deswegen gehört dazu auch die Phase I mit 

dem Business Understanding und der Beurtei-

lung der Internen Kontrollen zum Aufgabenfeld 

dieses Erstellers. 

Die eigentlichen postenbezogene Beurteilungen 

finden Sie unter der Rubrik „Jahresabschluss“. 

Unten das Beispiel aus der Beurteilung des AV. 

Falls Sie nur Plausibilitätsbeurteilungen durch-

führen, reicht dann der Teil I. In der dritten Stu-

fe, käme dann noch der Teil II hinzu 

Berichtsarbeiten in Abhängigkeit der Bescheinigung 

 

Für jede der drei Grundformen gibt es einen 

Musterbericht. Damit muss der Anwender nur 

noch die kleinen Modifikationen anpassen. 

Wenn also der Auftraggeber möchte, dass der 

Abschluss plausibilisiert wird, trotzdem aber 

eine umfassende Beurteilung der Vorräte für 

die Bank braucht, dass müssen Sie nur noch 

die Inventurbeurteilung zum Bericht hinzufü-

gen. 

Falls Sie nur einen steuerlichen Abschluss er-

stellen, dann sollten sie die entsprechenden 

anderen Bescheinigungen verwenden. Für die 

steuerlichen Abschlüsse stellt uns die BStBK 

Musterformulierungen zur Verfügung. 
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Anlagen : Musterarbeitspapiere 
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